
Satzung der Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

(1)  Der  Verein  trägt  den  Namen  „Berufsvereinigung  der  Kindertagespflegepersonen"  nach  Eintrag  in  das 
Vereinsregister mit dem Zusatz „e. V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hannover und ist dort im Vereinsregister eingetragen. Die Verwaltung kann von  
jedem anderen Ort geführt werden. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Ziele und Aufgaben des Vereins

(1) Der Verein versteht sich als ein Zusammenschluss aller Kindertagespflegepersonen entsprechend § 3 dieser  
Satzung.

(2)  Ziel ist  es, die  Arbeits-  und Rahmenbedingungen für die  Kindertagespflegepersonen bundeseinheitlich zu  
gestalten  sowie  die  Anerkennung  der  Kindertagespflege  als  Beruf  mit  einer  leistungsgerechten  Vergütung  zu  
erreichen.

(3)  Zum Wohle  und zur  Förderung der  Kinder  in  Kindertagespflege  setzt  sich  der  Verein für  die  qualitative  
Weiterentwicklung der Kindertagespflege ein. Er wirkt in diesem Rahmen auf die Gesetzgebung des Bundes und 
der Länder ein.  

(4)  Der Verein bietet Interessierten verschiedene Maßnahmen  (z. B. Fortbildungen, Fachberatung, Materialien, 
Internetzugang etc.) an. 

(5) Der Verein erreicht seine Ziele insbesondere durch
a) Unabhängigkeit gegenüber Dritten,
b) Solidarität zwischen den Interessierten,
c) Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen,
e) Einfluss auf  die gesellschaftliche Entwicklung, Gesetzgebung und Verwaltung,
f) Zusammenarbeit mit entsprechenden nationalen und internationalen Verbänden und Organisationen.

(6)  Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im  Sinne  des  Abschnitts  
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und der  Zweck des Vereins ist nicht auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet.

(7) Die Mittel des Vereins – auch etwaige Überschüsse - werden nur für die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins  
verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch  
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

(8) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.



§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede natürliche Person werden, welche die Ziele des Vereins unterstützt. 

(2) Der Verein besteht aus Vollmitgliedern, Ehrenmitgliedern und Fördermitgliedern.

1. Vollmitgliedern sind Kindertagespflegepersonen, die über eine Qualifikation oder über eine pädagogische 
Berufsausbildung verfügen. Weiteres dazu regelt der Vorstand.

2. Ehrenmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit mindestens 75 % der stimmberechtigten 
Mitglieder ernannt.

(3) Fördermitglieder sind Personen, die den Verein ideell oder finanziell unterstützen.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Vollmitglieder haben das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

(2)  Fördermitglieder  und Ehrenmitglieder  haben weder aktives  noch  passives  Stimmrecht  mit  Ausnahme der 
Vorstandsmitglieder.

(3) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten. 

(4) Die für den Verein ehrenamtlich tätigen Mitglieder haben nur Ersatzansprüche für tatsächlich entstandene 
Auslagen.

(5) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft  als  Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet,

a)   die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern,
b)   das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln,
c)   den Beitrag rechtzeitig zu entrichten.

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Aufnahme in den Verein muss schriftlich beantragt werden. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der  
Vorstand  mit  einfacher  Stimmenmehrheit.  Lehnt  der  Vorstand  die  Aufnahme  ab,  so  kann  der  Antragsteller  
hiergegen  Berufung  zur  Mitgliederversammlung  einlegen. Diese  entscheidet  mit  einfacher  Stimmenmehrheit 
endgültig.

(2)  Der  Übertritt  vom Vollmitglied  in  den passiven Mitgliederstand oder  umgekehrt  muss  dem Vorstand bis 
spätestens  31.12.  des  laufenden  Geschäftsjahres  mitgeteilt  werden.  Er  ist  wirksam  ab  1.1.  des  folgenden 
Geschäftsjahres.

(3) Die Mitgliedschaft endet

a) durch Tod
b) durch Austritt
c) und durch Ausschluss.

(4) Die Austrittserklärung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. Die Austrittserklärung wird ab dem 
auf die Kündigung folgenden Geschäftsjahr wirksam, wobei eine vierteljährliche Kündigungsfrist zum Schluss des 
Kalenderjahres einzuhalten ist.



(5) Der Ausschluss erfolgt,

1. wenn  das  Vereinsmitglied  trotz  zweimalig  erfolgter  Mahnung  mit  der  Bezahlung  des  Jahresbeitrages  im 
Rückstand ist,

2. bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder gegen die Interessen des Vereins,
3. aus sonstigen schwerwiegenden Gründen, die den Grundsätzen des Vereines widersprechen.

(6) Über den Ausschluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet zunächst der Vorstand mit einfacher  
Stimmenmehrheit. Vor Entscheidung des Vorstandes ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von mindestens 
zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Der Ausschließungsbeschluss ist  
dem Mitglied unter eingehender Darlegung der Gründe durch eingeschriebenen Brief bekannt zu geben.

(7) Gegen diesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung zulässig. Die Berufung muss innerhalb 
eines  Monats  nach  Zugang  des  Ausschließungsbeschlusses  beim Vorstand  schriftlich  eingelegt  werden. In  der 
Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur persönlichen Rechtfertigung zu geben.

(8)  Wird  der  Ausschließungsbeschluss  vom  Mitglied  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  angefochten, so  kann  auch 
gerichtlich nicht mehr geltend gemacht werden, der Ausschluss sei unrechtmäßig.

(9) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle  Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, wobei der  
Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen unbeschadet bleibt. Eine Rückgewähr von Beiträgen, 
Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen.

(10) Eventuell über § 5 Absatz 9 hinausgehende Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs Monaten nach 
Beendigung der Mitgliedschaft schriftlich geltend gemacht und begründet werden.

§ 6 Jahresbeitrag

(1)  Die  Höhe  des  Jahresbeitrages  legt  die  Mitgliederversammlung  in  einer  Gebührenordnung  fest.  Für  die 
Übergangsphase bis 2010 legt die Gründungsversammlung einen Beitrag fest.

(2)  Die  Gebührenordnung  regelt, dass  für  aktive  und  passive  Mitglieder  die  Vereinsbeiträge  unterschiedlich  
gestaffelt werden kann.

(3) Neu eintretende Mitglieder werden erst dann aktive oder passive Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten,  
wenn der Jahresbeitrag vollständig entrichtet ist. Ausnahmen kann der Vorstand gewähren. 

(4) Der Vereinsvorstand hat das Recht, ausnahmsweise bei Bedürftigkeit den Jahresbeitrag ganz oder teilweise zu 
erlassen, ihn zu stunden oder Ratenzahlungen zu bewilligen. 

(5) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung entbunden.

(6) Bis zum 1. März des Geschäftsjahres haben alle Mitglieder den Jahresbeitrag zu entrichten.

§ 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

1. Mitgliederversammlung
2. Vorstand
3. Regionalgruppen

§ 8 Die Mitgliederversammlung



(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Vereinsorgan. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich durch den Vorstand einzuberufen.

(3) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens vier 
Wochen schriftlich einzuladen. 

(4)  Der  Vorstand  kann  jederzeit  eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  einberufen.  Hierzu  ist  er  
verpflichtet, wenn ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe 
schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer 
Frist von mindestens einer Woche einzuladen.

(5)  Die  Mitgliederversammlungen  sind  gemäß  §  10  Absatz  4  der  Satzung  ohne  Rücksicht  auf  Anzahl  der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Beisitzer.
2. die Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von zwei Jahren. Die Kassenprüfer haben das Recht, die  

Vereinskasse und die Buchführung jederzeit, mindestens aber einmal im Jahr zu überprüfen. Über die Prüfung 
der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

3. Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstands, des Prüfungsberichts der Kassenprüfer und 
Erteilung der Entlastung.

4. Die Genehmigung des Haushaltes.
5. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
6. Beschluss einer Gebührenordnung 
7. Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben 

sowie die nach der Satzung übertragenen Angelegenheiten.
8. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1)  Den  Vorsitz  in  der  Mitgliederversammlung  führt  der  1.  Vorsitzende,  bei  seiner  Verhinderung  der  2. 
Vorsitzende, bei Verhinderung beider ein vom 1. Vorsitzenden bestimmter Stellvertreter, der dem Vereinsvorstand 
angehört.

(2)  Die  Mitgliederversammlungen  fassen  ihre  Beschlüsse  mit  einfacher  Stimmenmehrheit  der  abgegebenen 
Stimmen. 

(3) Die Stimmabgabe kann nur persönlich erfolgen, eine Vertretung ist unzulässig.

(4)  Die  Beschlussfassung  erfolgt  durch  offene  Abstimmung, es  sei  denn, ein  Mitglied  beantragt  die  geheime 
Abstimmung, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

(5)  Die  Wahl der Vorstandsmitglieder sowie  der Kassenprüfer  erfolgt  geheim, wenn dies  von einem Mitglied 
beantragt wird, sonst durch offene Abstimmung.

(6) Für  die Wahl der  Vorstandsmitglieder sowie  der Kassenprüfer ist  die einfache Mehrheit  der  abgegebenen  
gültigen Stimmen erforderlich. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten gültigen abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinen kann. Ergibt der zweite Wahlgang abermals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.



(7) Bewerben sich mehr als zwei Personen für die in Absatz 5 aufgeführten Ämter und erreicht keine die einfache 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die  
im ersten Wahlgang die meisten gültig abgegebenen Stimmen erzielt haben. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer 
die meisten gültig abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. Ergibt der zweite Wahlgang Stimmengleichheit, 
so entscheidet das Los.

§ 11 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

a) 1. Vorsitzende/n 
b) 2. Vorsitzende/n 
c) Schriftführer/in
d) Kassenwart/-in
e) Beisitzer

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der/dem 1. Vorsitzenden, der/dem 2. Vorsitzenden und 
der/dem Kassenwart. Jeweils zwei von ihnen sind vertretungsberechtigt.

(3) Die Anzahl der Beisitzer wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt.

(4) Der Vorstand setzt sich aus mindestens dreiviertel Vollmitgliedern zusammen.

(5) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder und Beisitzer beträgt zwei Jahre. Sie bleiben bis zur Bestellung des neuen  
Vorstandes im Amt.

§ 12 Aufgaben des Vorstandes

 (1)  Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Insbesondere hat er folgende Aufgaben:

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung.
b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
c) Erstellung des Finanzhaushaltes, der Buchführung und des Jahresabschlusses und Rechenschaftsbericht.
d) Verwaltung und satzungsgemäße Verwendung des Vereinsvermögens.
e) Umsetzung der Vereinsziele.
f) Konzeptionelle Weiterentwicklung der Vereinsarbeit.

(2) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

§  13 Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.

(2)  Der/Die  Vorsitzende  lädt  zu  den  Sitzungen  des  Vorstandes  schriftlich  mindestens  14  Tage  vorher  unter 
Beifügung der Tagesordnung zu den Sitzungen ein.

(3) Der Vorstand  fasst die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Ein Antrag gilt 
bei Stimmengleichheit als abgelehnt. 

(4)  Beschlüsse des  Vorstandes können bei  Eilbedürftigkeit  auch schriftlich oder fernmündlich gefasst  werden, 
wenn kein Vorstandsmitglied i. S. des BGB § 26 widerspricht. § 13 Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 14 Regionalgruppen



(1) Die Arbeit der Berufsvereinigung wird vor Ort durch Regionalgruppen unterstützt.
(2) Die  Regionalsprecher/-innen  und  Mitglieder  der  Regionalgruppen  müssen  Vollmitglieder  der 

Berufsvereinigung sein.
(3) Der  Vorstand  bestätigt  die  Anerkennung  der  Regionalgruppe  durch  eine  formale  Anerkennung, die  der 

Vorstand vorgibt.
(4) Jede Regionalgruppe meldet dem Vorstand einen/eine Regionalsprecher/-in.
(5) Einmal  im  Jahr  oder  bei  Bedarf  organisiert  der  Vorstand  eine  Regionalkonferenz  der  Sprecher  und 

Sprecherinnen. Die Leitung der Konferenz obliegt dem Vorstand.

§ 15 Beurkundung von Beschlüssen; Niederschriften

(1)  Die  Beschlüsse  des  Vorstandes  und  der  Mitgliederversammlungen  sind  schriftlich  abzufassen  und  vom 
jeweiligen Leiter der Sitzung und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

(2) Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom Versammlungsleiter und 
vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 16  Satzungsänderung

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei der Einladung ist  
die Angabe des zu ändernden Paragrafen der Satzung in der Tagesordnung bekannt zu geben. Ein Beschluss, der 
eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Vollmitglieder. 

§ 17 Vermögen

(1) Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins werden ausschließlich zur Erreichung des Vereinszweckes 
verwendet.

(2) Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

§ 18 Vereinsauflösung

(1)  Die  Auflösung  des  Vereins  erfolgt  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung,  wenn  in  der  Einladung 
ausdrücklich  die  Auflösung  als  Tagesordnungspunktes  aufgenommen  worden  ist,  wobei  drei  Viertel  der 
anwesenden Vollmitglieder für die Auflösung stimmen müssen.

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand i. S. § 26 BGB.

(3) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an einen gemeinnützigen Verein, der es ausschließlich  
und unmittelbar für die Förderung der Kindertagespflege zu verwenden hat.

Hannover, den 23.01.2010


